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2 OBJEKTÜBERSICHT 

Ehemaliges Gerichtsgebäude aus dem 16.Jahrhundert 
8490 Bad Radkersburg, Langgasse 43 

 

 
Grundbuch EZ 620 
KG  66331 Radkersburg 
Flächen lt. Grundbuch 914 m² 
Nettoraumflächen   rd. 1.377 m² exkl. Dachboden 
Mindestkaufpreis 431.000,- Euro (keine USt. vorgeschrieben) 
Angebotsfrist Montag, 31. Juli 2023 

 

Ihr Ansprechpartner 

ARE Austrian Real Estate Development GmbH 
Bernd Schiffer 
Mobil +43-(0)664 80745 1410 
bernd.schiffer@are.at 
www.are.at 
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3 ALLGEMEINE LIEGENSCHAFTSDATEN 

3.1 Landkarte / Anfahrtsplan 
 

  
Quelle: google maps 

Das wirtschaftliche Standbein Bad Radkersburgs ist der Tourismus. Nachdem man im Jahr 1927 nach Erdöl 
gebohrt hatte und dabei auf eine ergiebige Mineralwasserquelle gestoßen war, wurde das Mineralwasser in den 
1960er Jahren einer genauen Analyse unterzogen. Daraufhin begann man mit der Errichtung des Kurzentrums, 
um in Form von Bädern und Trinkkuren die Heilquelle nutzen zu können.  

Radkersburg wurde im Jahr 1975 zur Kurstadt ernannt und trägt seitdem den Zusatz „Bad“ in seinem Namen. 
Im Jahr 1978 konnte nach gezielter Suche die Thermalquelle gefunden und erschlossen werden. Das 1963 
erbaute Parkbad wurde in der Folge im Baukastensystem immer weiter ausgebaut.  
Heute handelt es sich bei Bad Radkersburg um einen der wichtigsten Tourismusorte der Steiermark. 
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3.2 Lagebeschreibung 
 

 
 

Öffentliche Anbindung 
 
Die nächstgelegene Busstation (Bad Radkersburg Busbahnhof) befindet sich ca. 400 Meter entfernt. Der Bahnhof 
Bad Radkersburg mit der Schnellbahnverbindung S51 nach Graz ist ungefähr 1,7 Kilometer entfernt. 

 

Infrastruktur 
 
Die Liegenschaft befindet sich im Stadtzentrum von Bad Radkersburg. 
Ungefähr 800 Meter westlich befindet sich ein Fachmarktzentrum 

Anbindung mit dem Auto 
- Ortszentrum ca. 200 m 
- Feldbach ca. 36 km 
- Marburg (SLO) ca. 40 km 
- Gleisdorf ca. 63 km 
- Graz ca. 78 km 
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3.3 Flächenwidmung 
 
Die Flächenwidmung der Stadtgemeinde Bad Radkersburg weist die zum Verkauf stehende Liegenschaft als 
„Kern-, Büro- und Geschäftsgebiet / Bebauungsdichte von 0,5 – 2,5, denkmalgeschützes Gebäude / Kurbezirk / 
Ortsbildschutzgebiet“ aus. 
 

  
 

Gem. § 30 Abs. 1 Zi 3. Steiermärkisches Raumordnungsgesetz2010 (StROG) idgF. ist „Kerngebiet“ wie folgt 
definiert: 
Kerngebiet, das sind Flächen mit einer im Vergleich zu anderen Baugebieten höheren Nutzungsvielfalt und 
Bebauungsdichte in entsprechender Verkehrslage, die vornehmlich für bauliche Anlagen für 
 Erziehungs, Bildungs und sonstige kulturelle und soziale Zwecke, 
 Handels und Dienstleistungseinrichtungen, 
 Hotels; Gast und Vergnügungsstätten, 
 Verwaltung und Büros 
und dergleichen bestimmt sind, wobei auch Wohngebäude und Garagen sowie Betriebe zulässig sind. Sämtliche 
Nutzungen müssen sich der Eigenart des Kerngebietes entsprechend einordnen lassen und dürfen keine das 
ortübliche Ausmaß übersteigenden Belästigungen in benachbarten Baugebieten verursachen. 
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3.4 Katasterplan 
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3.5 Grundbuchsauszug 

 
Dienstbarkeiten, Belastungen und Anmerkungen 
 
A2-LNR 2a: Denkmalschutz für ehemaligen Gefangenenhaustrakt des Gerichtsgebäudes und für das Ge-

richtsgebäude selbst. 
 (Das ehemalige Gefangenenhaus ist nicht mehr Teil der zu verkaufenden Liegenschaft.) 
A2-LNR 5a: Grunddienstbarkeit (herrschendes Recht) Fensterrecht und Dachtraufe hinsichtlich Grundstück 

.27/2 für Grundstück .27/1 

3.6 Eigentumsverhältnis / Verwaltung  
 
Das Objekt steht im Eigentum der ARE Austrian Real Estate GmbH FN 293512k, 1020 Wien, Trabrennstraße 2b. 
 
Die Liegenschaft wird seit dem 01.01.2001 von der Bundesimmobiliengesellschaft m.b.H (BIG) verwaltet. Die ört-
lich zuständige Verwaltungsabteilung ist das BIG Objektmanagementteam Steiermark-Süd, Anzengrubergasse 6, 
8010 Graz. 
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4 BESCHREIBUNG DES KAUFOBJEKTES 

4.1 Beschreibung der Liegenschaft samt Bebauung 
 
300 Meter vom Zentrum entfernt befindet sich der unter Denkmalschutz stehende Stilaltbau, welcher das Ge-
burtshaus der Freifrau von Galler war, der aus dem frühen 16. Jahrhundert stammt. Der Gebäudekomplex bein-
haltete ursprünglich das Gerichtsgebäude sowie den anschließenden Gefangenentrakt. Letzterer wurde 1993 se-
parat verkauft. 
 
Im Innenbereich befinden sich gotische Steinportale mit Renaissancepfeilern und Arkaden im ersten Oberge-
schoß. Die Straßenfassade aus dem Jahre 1863 wurde in den 60er Jahren des vorigen Jahrhunderts renoviert. 
Von 1848-2015 war das altehrwürdige Gemäuer Sitz des Bezirksgerichtes. 
 
Im Jahre 1998 wurde das Gebäude generalsaniert, und auf die Bedürfnisse des Bezirksgerichtes abgestimmt. In 
die Gebäudestruktur wurde dabei nur unwesentlich eingegriffen. Im Zuge dieser Arbeiten wurde im Bereich der 
Deckenkonstruktion die Wärmedämmung zum darüber liegenden Dachboden verbessert. Die Dacheindeckung, 
die Ver- und Entsorgungsleitungen, die Hofpflasterung, die Fenster und Fassade wurden ebenso erneuert. 
Im Jahre 2012 wurde im ostseitigen Dachraum eine Auflagenkonstruktion zur Verstärkung der Decke eingebaut. 
In diesem Jahr erfolgte auch die Umstellung auf die Fernwärme. 
 
Das Gebäude ist nicht unterkellert. 

4.2 Flächen 
 
Grundfläche lt. Grundbuch  914 m² 
  
Nutzfläche ca.   1.377 m² 
 
Dachboden* ca.    533 m² 
 
*die Flächenangebe beinhaltet ebenso den Rohdachboden im 2. Obergeschoß 

4.3 Aufschließung / Anschlüsse 
 
Stromversorgung 
Derzeitiger Energielieferant: Naturkraft Energievertriebsgesellschaft mbH 
 
Heizung 
Die Heizung erfolgt mittels Biowärme. Die Lieferung erfolgt über die Bad Radkersburger Quellengesellschaft 
mbH. 
 
Wasserversorgung /Abwasserentsorgung 
Wasserversorgung und Abwasserentsorgung erfolgt über die Stadtgemeinde Bad Radkersburg. 
 
Sommerdienst / Kehrarbeiten 
Der Sommerdienst bzw. die Innenhofreinigung wird derzeit von der Abteilung Facility Services der Bundesimmo-
biliengesellschaft mbH durchgeführt. Der Winterdienst wird derzeit per Intervallauftrag durch die Fa. Wogrin Wer-
ner GmbH erledigt. 
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4.4 Energieausweis 
 
Ing. Dipl.-Ing. (FH) Michael Christian Worschitz, vom 13.04.2023, 143 kWh/m²a    
 
Die Energieausweise sind gesondert über unsere Internetseite abrufbar und werden dem Käufer vor Vertragsun-
terzeichnung ausgehändigt. 
 
 

HINWEIS: Alle Längen- und Flächenangaben in dieser Verkaufsmappe sind ca.-Angaben. Nachmessungen wur-
den nicht vorgenommen. Angaben über den Zustand erfolgen rein informativ und aufgrund äußerer Wahrnehmun-
gen.  
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5 GESCHÄFTSBEDINGUNGEN / 
KAUFVERTRAGSBEDINGUNGEN DER 
LIEGENSCHAFTSEIGENTÜMERIN 

5.1 Kaufgegenstand / Mindestkaufpreis 

Der Mindestkaufpreis für die kaufgegenständliche Liegenschaft, EZ 620, GB 66331 Radkersburg, bestehend aus 
dem Grundstück Nr. .27/1, bebaut mit dem ehemaligen Gerichtsgebäude aus dem 16.Jahrhundert in 8490 Bad 
Radkersburg, Langgasse 43, beträgt  

EURO  431.000,--   (keine Vorschreibung der USt.) 

Festgehalten wird, dass der Grundstücksumsatz gemäß § 6 Abs 1 Zi 9 lit a UStG unecht steuerbefreit ist. Eine 
Verrechnung einer allfälligen Vorsteuer findet nicht statt. 

5.2 Angebotsfrist / Verfahren 
 
Kaufinteressenten haben die Möglichkeit, unter Verwendung des von der ARE Austrian Real Estate Development 
GmbH (in Folge "ARE Development") hierzu zur Verfügung gestellten Formblattes - Download unter  
www.are.at/liegenschaftsverkauf-bad-radkersburg -  ein den Bedingungen dieser Verkaufsmappe vollinhaltlich ent-
sprechendes verbindliches Angebot bis spätestens Montag, 31. Juli 2023  über den Kauf der gegenständlichen 
Liegenschaft schriftlich an die  
  
 
ARE Austrian Real Estate Development GmbH 
1020 Wien, Trabrennstraße 2b 
 
zu richten. 
 
Angebote, die unter dem Vorbehalt der Zustimmung eines Aufsichtsorganes (Aufsichtsrat, Gemeinderat, o.ä.) ab-
gegeben werden, können nicht als verbindliche Angebote betrachtet werden und gelten daher als nicht gelegt. 
Juristische Personen oder Gebietskörperschaften, deren Liegenschaftsankäufe der Genehmigungspflicht eines 
Aufsichtsorganes (Aufsichtsrat, Gemeinderat, o.ä.) unterliegen, erklären mit der Abgabe eines verbindlichen Ange-
botes ausdrücklich, dass eine entsprechende Genehmigung vorliegt und werden die Verkäuferin widrigenfalls für 
sämtliche ihr daraus resultierenden Schäden schad- und klaglos halten. Gemeinden, deren Liegenschaftsankäufe 
einer nachträglichen Genehmigungspflicht durch eine Landesbehörde („Gemeindeaufsicht“) unterliegen, haben auf 
diesen Umstand bei Abgabe des – ansonsten verbindlichen im Sinne dieses Absatzes – Angebotes ausdrücklich 
hinzuweisen.  
 
Sollten zeitgleich mehrere den Verkaufsbedingungen vollinhaltlich entsprechende Angebote vorliegen, die zumin-
dest den vorzitierten Mindestkaufpreis ausweisen, behält sich die Verkäuferin vor, eine Bestpreisermittlung durch-
zuführen.  
 
Sollte ein einziges verbindliches Angebot vorliegen, welches zumindest den vorzitierten Mindestkaufpreis ausweist 
und dieses verbindliche Angebot von der Verkäuferin schriftlich angenommen werden, so ist vom Käufer binnen 
vier Wochen nach Annahme ein Kaufvertragsentwurf vorzulegen, widrigenfalls die Verkäuferin das Recht zum 
Rücktritt und zur Verrechnung einer Pönale gemäß Punkt 5.5 hat. 
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Zu Zwecken der Bestpreisermittlung werden sämtliche Interessenten, die ein den Verkaufsbedingungen vollinhalt-
lich entsprechendes Angebot, das zumindest den vorzitierten Mindestkaufpreis ausweist, abgegeben haben, von 
der ARE Austrian Real Estate Development GmbH (Hinkünftig: „ARE Development“) namens der Verkäuferin ein-
geladen, im Rahmen einer Verkaufsverhandlung ihre Angebote verbindlich nachzubessern. Der Verkauf der Lie-
genschaft erfolgt dann an jenen Interessenten, der am Schluss der Verkaufsverhandlung das höchste Kaufpreis-
angebot abgegeben hat. 
 
Die Veräußerung dieser Liegenschaft wird durch die mit dem Verkauf allein beauftragte ARE Development, 1020 
Wien, Trabrennstraße 2b, durchgeführt. 
 
Die ARE Development und die Verkäuferin behalten sich vor, das Verkaufsverfahren jederzeit und einseitig – auch 
ohne Angabe von Gründen – zu unterbrechen, auszusetzen oder zu beenden. 

5.3 Vertragsbedingungen 
 
Die Liegenschaft wird geldlastenfrei und im derzeitigen Zustand verkauft. Der Käufer erklärt, das Kaufobjekt, ins-
besondere den Zustand des Gebäudes, aus eigenen Wahrnehmungen zu kennen. Die Verkäuferin übernimmt 
keine Gewähr für einen bestimmten Zustand (insbesondere auch nicht für das Freisein von Altlasten, Bodenkonta-
minationen, Betonfundamenten oder dergleichen), ein bestimmtes Ausmaß, eine bestimmte Ertragserzielungsmög-
lichkeit oder bestimmte Eigenschaften der kaufgegenständlichen Objekte oder dafür, dass sämtliche behördlichen 
Bewilligungen vorliegen bzw. übergeben werden können. Für das kaufgegenständliche Objekt bestehen keine Zah-
lungsrückstände, für die mit der Liegenschaft gehaftet werden müsste.  
 
Der Käufer ist in Kenntnis der grundbücherlich einverleibten Rechte und Pflichten und hat diese zu übernehmen. 
Weiters müssen vom Käufer sämtliche, eventuell vorhandene, nicht verbücherte Wegerechte oder durch den tägli-
chen Gebrauch ersessene Rechte, ohne Anrechnung auf den Kaufpreis, übernommen werden. Seitens der Ver-
käuferin wird lediglich die geldlastenfreie Übergabe der Liegenschaft garantiert.  
 
Der Käufer ist in Kenntnis der bestehenden Widmung. Hierzu wird auf die einschlägigen landesgrundverkehrsbe-
hördlichen Bestimmungen und Vorschriften verwiesen. 
 
Seitens der Verkäuferin kann keine Garantie bzw. Gewährleistung für die Eignung und Machbarkeit eines etwaigen 
Dachbodenausbaues oder sonstiger Umbauten bzw. baulicher Erweiterungen, etc. gegeben werden.  
 
Es sind keine Nebenabreden ungewöhnlichen Inhaltes bekannt; es wird aber keinerlei Haftung dafür übernommen. 
Es sind keine Bauaufträge erteilt oder baubehördliche Verfahren zur Einleitung von Aufträgen anhängig. 
 
 
Versicherung 
 
Der Käufer nimmt zur Kenntnis, dass - abweichend von den Bestimmungen der §§ 69 ff VersVG - das derzeit für 
das Kaufobjekt bestehende Elementar- und Haftpflichtversicherungsverhältnis zum Stichzeitpunkt der Übergabe 
des Kaufobjektes an den Käufer gemäß Kaufvertrag endet, sodass der Käufer allein für das Bestehen eines Ver-
sicherungsverhältnisses ab dem Stichzeitpunkt der Übergabe der Liegenschaft Sorge zu tragen hat. 
 
 
Hausverwaltung  
 
Die Liegenschaft wird durch die Bundesimmobiliengesellschaft m.b.H, BIG OFM Team Steiermark Süd, 8010 Graz, 
Anzengrubergasse 6, verwaltet. Der Verwaltungsauftrag endet mit Stichtag des Eigentumsübergangs. 
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Übergabe und Übernahme  
 
Die Übergabe und Übernahme des Kaufgegenstandes in den physischen Besitz und Genuss des Käufers erfolgt 
um 23:59 Uhr des auf die beidseitige grundbuchsfähige Vertragsunterfertigung folgenden Monatsletzten.  
 
Mit diesem Tag gehen Gefahr und Zufall sowie Nutzen und Lasten auf den Käufer über. Dieser Tag gilt auch als 
Stichtag für die Verrechnung der auf den Kaufgegenstand entfallenden Abgaben. 
 
Nachbesserung 
 
Die Vertragsparteien vereinbaren folgende Nachbesserungsklausel für die folgenden 10 Jahre ab Rechtswirksam-
keit dieses Vertrages: 
 
Für den Fall, dass eine Umwidmung der kaufgegenständlichen Liegenschaft in eine andere, höherwertige Widmung 
innerhalb einer Frist von 10 Jahren ab Rechtswirksamkeit des Kaufvertrages erfolgt, verpflichtet sich der Käufer 
eine Kaufpreisnachzahlung von 50 % der allfälligen Differenz vom Verkehrswert der neu gewidmeten Flächen zum 
Verkehrswert mit der bisherigen Widmung „Kern-, Büro- und Geschäftsgebiet / Bebauungs-dichte von 0,5 – 2,5, 
Denkmalgeschützes Gebäude / Kurbezirk / Ortsbildschutzgebiet“, zu leisten. 
 
Der Nachbesserungsbetrag wird auf Basis des VPI 2023 (Basismonat ist der Monat des Vertragsabschlusses) 
wertgesichert. 
 
Als Nutzfläche werden alle in den bewilligten Plänen ausgewiesenen verkauf- bzw. vermietbaren oberirdischen 
Nutzflächen im Sinne des Mietrechtsgesetzes (MRG) bzw. bei allfälligen zur Errichtung gelangenden Geschäftsflä-
chen auch Geschäftsflächen unter Niveau, sofern für diese ein Entgelt erzielbar ist, definiert.  
 
Eine allfällige Nachzahlung ist bis längstens vier Wochen ab Vorliegen der jeweiligen rechtskräftigen Verfügung, 
die der Verkäuferin unverzüglich vorzulegen ist, abzurechnen und auf ein von der Verkäuferin bekannt zu gebendes 
Konto zu überweisen. 
 
Eine Kaufpreisreduktion aus welchem Grund auch immer wird einvernehmlich ausgeschlossen. 
 
Der Käufer verpflichtet sich, die Verkäuferin nachweislich und unverzüglich über behördliche Baubewilligungen zu 
informieren. 
 
Der Käufer ist unter Aufrechterhaltung seiner Haftung verpflichtet, diese Nachbesserungsvereinbarung auf sämtli-
che Teil- oder Gesamtrechtsnachfolger im Eigentum an den kaufgegenständlichen Grundstücken zu überbinden. 

5.4 Kaufvertrag / Kaufpreiserlag 
 
Kaufvertrag  
 
Der Vertragserrichter kann vom Käufer bestimmt werden. Der Kaufvertrag, in welchen die vorzitierten „Vertragsbe-
dingungen der Verkäuferin“ einzuarbeiten sind, ist der Verkäuferin vom Vertragserrichter an die Rechtsabteilung 
der Bundesimmobiliengesellschaft m.b.H. (office.ra@big.at)  im Entwurf vorzulegen.  
 
Der Kaufvertrag ist zumindest in einem Original zu errichten, welches der Käufer erhält. Die Verkäuferin erhält eine 
beglaubigte Kopie auf Kosten des Käufers. Alle mit der Errichtung und der grundbücherlichen Durchführung des 
Kaufvertrages verbundenen Kosten, Gebühren und öffentlichen Abgaben, insbesondere auch die Grunderwerbs-
steuer trägt der Käufer. Kosten für eine rechtsfreundliche Vertretung trägt jeder Vertragsteil selbst.  
 
Kaufpreiserlag  
 
Der Käufer verpflichtet sich, den gesamten Kaufpreis sowie die Grunderwerbsteuer und die grundbücherliche Ein-
tragungsgebühr vor verbücherungsfähiger Unterfertigung des Kaufvertrages durch beide Vertragsparteien auf das 
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vom Vertragserrichter bekanntzugebende Treuhandkonto zu erlegen sowie bei Erwerb durch eine natürliche Per-
son dem Treuhänder seinen Staatsbürgerschaftsnachweis zu übergeben. Festgehalten wird, dass als Vertragser-
richter nur ein in Österreich zugelassener öffentlicher Notar oder ein Rechtsanwalt akzeptiert wird. 
 
Der Treuhänder ist verpflichtet, den Kaufpreis samt angereiften Zinsen an die Verkäuferin weiterzuleiten (IBAN: 
AT96 3200 0000 0050 0330, BIC: RLNWATWW), sobald ihm die Verkäuferin sämtliche, für die Einverleibung des 
Eigentumsrechts erforderlichen Originalurkunden wie Kaufvertrag und Rangordnungsbeschluss übergeben hat. 
Der Treuhänder ist erst zur Einverleibung berechtigt, wenn der Käufer den gesamten Kaufpreis samt Grunderwerb-
steuer und Einverleibungsgebühr auf dem Treuhandkonto hinterlegt hat.  
 
Der Treuhänder ist zu verpflichten, binnen fünf Werktagen ab Erhalt des beidseits grundbuchsfähig gefertigten 
Kaufvertrages die Grunderwerbsteuerselbstbemessung durchzuführen und binnen weiterer fünf Werktage ab 
Durchführung der Grunderwerbsteuerselbstbemessung die Einverleibung des Eigentumsrechtes beim Grund-
buchsgericht zu beantragen. 
 
Die Verkäuferin ist gemäß § 24 Abs 3 Z 4 Körperschaftsteuergesetz von der Entrichtung der Immobilienertragsteuer 
befreit. 

5.5 Rücktritt / Pönale 
 
Sollte der ermittelte Bestbieter, aus welchem Grund auch immer, den Kaufpreis nicht innerhalb der noch zu verein-
barenden Frist hinterlegen und grundbuchsfähig unterfertigen, kann die Verkäuferin ohne Setzung einer Nachfrist 
durch einseitige Erklärung vom Vertrag zurücktreten und es gilt damit automatisch das zweitbeste Anbot als ange-
nommen. Der Bestbieter hat im Fall dieses Rücktritts ein Pönale in der Höhe von 3% des Kaufpreises zuzüglich 
20% USt. ohne Zeitaufschub zu bezahlen. 
 
Ebenso wird eine analoge Anwendung und Fälligkeit des obgenannten Pönales für den Fall eines alleinigen Bieters 
vereinbart. 
 
Bei jedem Rücktritt vom Kaufvertrag durch einseitige Erklärung des Bieters (Bestbieter, Zweitbieter bzw. alleiniger 
Bieter) ist ein Pönale in der Höhe von 3% des Kaufpreises zuzüglich 20% USt. sofort fällig und auf ein von der 
Verkäuferin bekannt zu gebendes Konto ohne Zeitaufschub spesenfrei zu bezahlen. 

5.6 Sonstiges 
 
Wenn die Angebotslegung für eine in Gründung befindliche Gesellschaft mit beschränkter Haftung erfolgt, ist dies 
von den handelnden Personen im Zuge der Anbotslegung ausdrücklich offenzulegen und ist das Anbot von den 
handelnden Personen für die in Gründung befindliche Gesellschaft als Bieterin zu unterfertigen. Die für die in Grün-
dung befindliche Gesellschaft handelnden Personen verpflichten sich mit Anbotslegung solidarisch mit der Bieterin, 
sodann als ins Firmenbuch eingetragenen Gesellschaft, für alle sich aus dem vertraglichen und vorvertraglichen 
Verhältnis zwischen der Bieterin/Käuferin und der Verkäuferin ergebenden Pflichten zu haften, wenn die Bieterin 
nach ihrer Eintragung ins Firmenbuch die vor ihrer Eintragung in ihrem Namen eingegangene Verpflichtung gemäß 
den Bestimmungen des § 2 Abs 2 GmbH-Gesetz (GmbHG) übernommen hat. Vor der Eintragung der in Gründung 
befindlichen Gesellschaften haften die für sie Handelnden persönlich zur ungeteilten Hand (Gesamtschuldner). 
 
Wenn das Anbot eines Bieters durch einen berufsmäßigen Parteienvertreter oder einen sonstigen Vertreter gestellt 
wird, ist der vollständige Name des Auftraggebers bekannt zu geben und eine schriftliche Vollmacht vorzulegen. 
 
Diese Liegenschaftsdokumentation richtet sich ausschließlich an Kaufinteressenten. Sofern Interessenten oder 
Dritte, die auch über eine Maklerkonzession verfügen, dieses Anbot erhalten, machen wir darauf aufmerksam, dass 
die Verwendung oder die Weitergabe der Unterlagen an Dritte nur mit unserer ausdrücklichen Zustimmung gestattet 
ist. Es besteht kein Anspruch auf eine Abgeberprovision. 
 
Alle Angaben und Daten erfolgen auf Basis der Auskunft und übergebenen Unterlagen der Verkäuferin. Die ARE 
Development leistet daher keine Gewähr für Vollständigkeit und Richtigkeit. 
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Die ARE Development und die Verkäuferin haften gegenüber dem Kaufinteressenten nicht für allfällige im Zusam-
menhang mit der Untersuchung der Liegenschaft entstehenden Kosten oder Gebühren, auch dann nicht, wenn sich 
die ARE Development oder die Verkäuferin entscheiden sollte, den Verkaufsprozess zu ändern, zu unterbrechen 
oder vorzeitig abzubrechen. 
 
Für sämtliche Streitigkeiten ist das sachlich jeweils zuständige Gericht in Wien örtlich zuständig. Sofern der Käufer 
Konsument im Sinne des Konsumentenschutzgesetzes ist, wird durch diese Bestimmung dessen allgemeiner Ge-
richtsstand nicht ausgeschlossen. 

5.7 Provisionsvereinbarung 
 
Die ARE Austrian Real Estate Development GmbH ist eine 100%ige Tochtergesellschaft der ARE Austrian Real 
Estate GmbH (FN 293512 k) ist. Es wird daher darauf hingewiesen, dass zwischen der ARE Austrian Real Estate 
Development GmbH und der Verkäuferin ein wirtschaftliches Naheverhältnis gemäß § 6 Absatz 4 Maklergesetz 
vorliegt. 
 
Der Käufer verpflichtet sich, im Falle des Zustandekommens eines rechtsgültigen Kaufvertrages oder einer sonsti-
gen Willensübereinkunft (auch durch Interessensgemeinschaften bzw. gleichwertige Rechtsgeschäfte) eine Ver-
mittlungsprovision in der Höhe von 3% des Kaufpreises zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer von derzeit 
20% an ARE Austrian Real Estate Development GmbH zu bezahlen. 
 
 
Die Zahlung des vorgenannten Provisionssatzes zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer wird auch für den Fall 
vereinbart, 
 dass das vorbezeichnete Rechtsgeschäft wider Treu und Glauben nicht zustande kommt, 
 dass ein anderes als ein zweckgleichwertiges Geschäft zustande kommt, 
 dass entweder ein Kaufinteressent oder der vermittelte Dritte die vom Makler namhaft gemachte Geschäftsge-

legenheit einer anderen Person weitergibt, mit welcher das Geschäft zustande kommt oder 
 ein gesetzliches oder vertragliches Vorkaufs-, Wiederkaufs- oder Eintrittsrecht ausgeübt wurde (§ 15 Abs. 1 

Maklergesetz). 
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6 BEILAGEN 

6.1 Fotos 
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6.2 Pläne 

 

Erdgeschoss 
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1. Obergeschoss 
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2. Obergeschoss 
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Dachgeschoss 
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7 NEBENKOSTENÜBERSICHT 
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